
4760 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 3. März 1994 betreffend ei n 
Bundesgesetz, mit dem das Kapitalmarktgesetz geändert wird 

Durch den gegenständl ichen Gesetzesbeschl uß wi rd das Verfas
sungsgerichtshoferkenntnis vom 10. März 1993 umgesetzt. Der Gesetzgeber 
reagiert damit auf die mit Wirkung vom 28. Februar 1994 vom Verfas
sungsgerichtshof verfügte Aufhebung von § 8 Abs. 2 und 3 Kapitalmarkt
gesetz. Beeidete Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf
ten sind nunmehr, wenn sie über die entsprechenden Haftpflichtversi
cherungen verfügen, Kredi t- und Fi nanzi nst ituten als Prospektkon
trolloren ohne Einschränkung gleichzuhalten. Dies legte es nahe, die bis
her; ge Funkti onsbezei chnung der Wi rtschaftsprüfer und Wi rtschafts
prUfungsgesellschaften im Rahmen des Kapitalmarktgesetzes als "Gut
achter" aufzugeben und sie in die Prospektkontrollore des § 8 Abs. 2 (Z 
3) einzureihen. Die Umstellungen in den §§ 8, 11, 12, 14 und 16 sowie in 
den Anlagen tragen dem Rechnung. 

Darüber hinaus mußten die Kompetenzen von Kreditinst;tuten zur 
Prospektkontrolle entsprechend der Neuregelung des Bankgeschäftskataloges 
im Bankwesengesetz sowie aufgrund der Bestimmungen über die Nieder
lassungs- und Dienstleistungsfreiheit verändert werden; letzteres begrün
dete auch ei n Nove 11 i erungserforderni s bezügl i eh d; e Haftpfl i chtvers i
cherer. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 8. März 1994 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Ing. Erwin Kaipel 
Berichterstatter 

DVR 0050369 

Wien, 1994 03 08 

Anna Elisabeth Haselbach 
Vorsitzende 
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